
l093derBeilagen zu den stenographisdtenProtokollen des Nationa IratesXIII.GP 

14. 3. 1974 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

zwischen der Republik Österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Ver­
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-

biete der Nachlaß- und Erbschaftsteuern 

Die Republik österrj:!ich 
'und 

die Schweizerische Eidgenossenschaft 

von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem, 
Gebiete der Nachlaß- und Erbschaftsteuern abzu­
schließen, 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Dieses Abkommen gilt für Nachlässe von Erb­
lassern, die im Zeitpunkt ihres Todes einen 
Wohnsitz iI.1 einem Vertragstaat oder in heiden 
Vertragstaaten hatten. 

Artikel 2' 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf 
die Art der Erhebung, für Nachlaß- und Erb­
schaftsteuern, die für Rechnung eines ' der, beiden 
Vertragstaaten, der Länder, Kantone, Bezirke, 
Kreise, Gemeinden oder Gemeindeverbände (auch 
in Form von Zuschlägen) erhoben werden. , 

(2) Als Nachlaß- und Erbschaftsteuern gelten 
alle Steuern, die von Todes wegen als Nachlaß­
steuern, Erbanfallsteuern, Abgaben, vom Ver­
l,11ögensübergang oder Steuern von Schenkungen 
auf den Todesfall erhoben werden. 

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für 
die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

a) in Österreich: 
die Erbschaft- und Schenkungs teuer, soweit 
ihr die Erwerbe von Todes wegen unter­
liegen; 

, b) inder .schweiz: 
die von den Kantonen, Bezirken, Kreisen 
und Gemeinden erhobenen Nachlaß- und 
Erbanfallsteuern. 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Nach­
laß- und Erbschaftsteuern, die künftig neben den 
zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle 
erhoben werden. 

~rtikel3 

(I) üb ein Erblasser im Zeitpunkt seines Todes 
einen Wohnsitz in einem Vertragstaat hatte, be­
stimmt sich bei Anwendung dieses Abkommens 
nach dem Recht dieses Staates._ 

, (2) Hatte nach Absatz t ein Erblasser in beiden 
Vertragstaaten einen Wohnsitz, so gilt folgendes: 

a) Der,Wohnsitz des Erblassers gilt als in dem 
Vertragstaat gelegen, in dem er über eine 
ständige Wohnstätte verfügte., Verfügte er 
in belden Vertragstaaten über eine( ständige 
Wohnstätte, so gilt sein Wohnsitz als in 
dem Vertragstaat gelegen, zu 'dem er die 
engeren persönlichen und wirtschaftlichen 
Beziehungen hatte (Mittelpunkt der lebens­
interessen). 

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem 
Vertragstaat der Erblasser den 'Mittelpunkt 
der Lebensinteressen hatte, oder verfügte er 
in keinem der Vertragstaaten über eine stän­
dige Wohnstätte, so gilt sein Wo]:msitz als 

,in dem Vertragstaat gelegen, in dem er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 

c) Hatte der Erblasser seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in heiden Vertragstaaten. oder in 
keinem der Vertragstaaten, so' gilt sein 
Wohnsitz als in dem Vertragstaat gelegen, 
dessen Staatsangehörigkeit er besaß. 

d) Besaß der Erblasser die -Staatsangehörigkeit 
heider Vertragstaaten oder keines Vertrag­
staates', so verständigen sich die zuständigen 
Behörden dei' Vertragstaaten gemäß Arti­
kelto. 
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Artikel 4 

(1) Unbewegliches Vermögen darf in dem Ver­
tragstaat besteuert werden, in dem dieses Ver­

, mögen liegt. 

(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" 
bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, 

c) Bestände von Gütern oder Waren des 
Unternehmens; die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten werden, durch ein ande­
res Unternehmen bearbeitet oder verarbei­
tet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zudem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen Güter oder Waren 
einzukaufen oder Informationen zu pe-' 
schaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen zu werben, Informa­
tionen zu erteilen, wissenschaftliche For­
schung zu betreiben oder ähnliche Tätigkei­
ten auszuüben, die vorbereitender Art sind 
oder eine Hilfstätigkeit darstellen. 

in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck um­
faßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweg- -
lichen Vermögen, das lebende und tote Inventar 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die 
Rechte, auf die die Vorschriften des Privatrechts 
über Grundstücke Anwendung finden, die Nut­
zungsrechte an unbeweglichem Vermögen. sowie 
die Rechte auf veränderliche oder feste Vergü­
tungen für die Ausbeutung oder das Recht auf 
Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen 
und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luft­
fahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Ver­
mögen. 

(5.) Ist eine Person - mit Ausnahme eines 
unabhängigen Vertreters im Sinne des Absat,.. 
zes 6 - in einern Vertragstaat für ein Unter­
nehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt 
eine in dem erstgenannten Staat gelegene Betrieb­
stätte als gegeben" wenn die Person eine Voll­
macht besitzt, im Namen des Unternehmens Ver­
träge abzuschließen, und die: Vollmacht in diesem 
Staat gewöhnlich ausübt, .es sei denn, daß sich 
ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder 
Waren für das Unternehmen beschränkt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für unbe­
weglidtes Vermögen eines Unternehmens und für 
unbewegliches Vermögen, das der Ausübung eines 
freien Berufes oder einer sonstigen selbständigen 
Tätigkeit ähnlicher Art dient. 

Artikel 5 

GI} Vermögen, das Betriebsvermögen einer Be­
triebsstätte eines Unternehmens darstellt - aus­
genommen das nach den Artikeln 4 und 6 zu 
behandelnde Vermögen -, darf in dem Vertrag­
staat besteuert werden, in dem sich die Betriebs­
stätte befindet. Dies gilt auch für eine Beteiligung 

_ an einer Personengesellschaft. 

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" bedeutet eine 
feste Geschäftseinriehtung; in der die Tätigkeit 
des, Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 
wird. 

(3), Der: Ausdruck "Betriebstätte" umfaßt ins­
hesondere: 

a) einen Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, . 

(6) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird 
nicht schon deshalb so behandelt, als habe es 
eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, 
weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen 
Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rah­
men ihr~r ordentlichen Geschäftstätigkeit han­
deln. 

(7) Vermögen, das zu einer der Ausübung 
eines freien Berufes oder einer sonstigen selb­
ständigen Tätigkeit ähnlicher Art dienenden 
festen Einrichtung gehört - ausgenommen das 

. nach Artikel 4: zu behandelnde Vermögen 
darf: in dem. Vertragstaat' besteuert werden, m 

. dem sich die feste Einrichtung befindet .. 

e) eine Werkstätte, 
f) ein Bergwerk,. einen Steinbruch oder eine i Artikel 6 

andere Stä.tte der Ausbeutung von Boden'-: Seeschiffe und Luftfahrzeuge im iIiternationa­
schätzen, len Verkehr und. Schiffe, ,die. der Binnenschiffanrt 

g) eine Bauausführung oder Montage, deren ! dienen. sowie bewegliches Vermögen, das dem 
Dauer zwölf Monate üperschreitet. i Betrieb dieser Schiffe und. Luftfahrzeuge dient, 

(4) Als Betriebstätten gelten nimt. ; dürfen in dem. Vertragstaat besteuert werden, 
• .' '. .: i in dem sich der Ort. der tatsächlichen. Geschäfts~ 

a) Etnnchtungen, die ausschheßh.ch zur Lage- : leitung des Unternehmens befindet. 
rung, Ausstellung oder Auslieferung von : 
Gütern oder Waren des Unternehmens be- I 

Artikel 7 nutztweroen; , 
b) Bestände von Gütern oder Waren des Das nicht nach den Artikeln 4, 5.. und 6 zu 

Unternehmens, die ausschließlich zur Lage- ,behandelnde Vermögen darf nur in dem Ver­
rung, Ausstellung oder Auslieferung unter- . tragstaat. besteuert werden, in dem der Erblasser 
halten werden; . im Zeitpunkt des Todes seinen Wohnsitz hatte. 
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ArtikelS 

Nachlaßschulden werden im Verhältnis der in 
jedem Vertragstaat der Steuer unterliegenden 
Teile der rohen Nachlaßaktiven zum gesamten 
vom Erblasser hinterlassenen Rohvermögen in 
Abzug gebracht. 

Artikel 9 

Der Vertragstaat, in dem der Erblasser im 
Zeitpunkt des Todes seinen Wohnsitz hatte, 
nimmt das Vermögen, .das nach diesem Abkom­
men im anderenVertragstaat besteuert werden 
darf, von der Besteuerung aus; dieser Staat darf 
aber bei der Festsetzung der Steuer für das Ver­
mögen, für das er das Besteuerungsrecht behält, 
den Steuers atz anwenden, der anzuwenden wäre, 
wenn das betreffende Vermögen nicht von der 
Besteuerung ausgenommen wäre. 

Artikel 10 

(1) Ist eine Person der Auffassung, daß die 
Maßnahmen eines Vertragstaates oder beider Ver­
tragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt 
haben oder führen werden, die diesem Abkom­
men nicht entspricht, so kann sie .unbeschadet 
der nach innerst~at1ichem Recht dieser Staaten 
vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zu­
ständigen Behörde eines der bei den Staaten unter­
breiten. 

(2) f Hält diese zuständige Behörde die Ein­
wendung für begründet und ist sie selbst nicht 
in der Lage, eine befriedigende Lösung herbei­
zuführen, so wird sie Jsich bemühen, den Fall 
durch Verständigung mit der zuständigen Be­
hörde des' anderen Vertragstaates so zu regeln, 
daß eine dem Abkommen nicht entsprechende 
Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaa­
ten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung 
des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Ein­
vernehmen zu beseitigen. Sie können auch ge­
meinsam darüber beraten, wie eine Doppelbe­
steuerung in Fällen, die in dem Abkommen nicht 
behandelt sind, vermieden werden kann. 

(4) :Die zuständigen Behörden der Vertrag­
staaten können zur Herbeiführung einer Eini­
gung im Sinne der vorstehenden Absätze un­
mittelbar miteinander verkehren und die dazu 
notwendigen Auskünfte austauschen. Erscheint 
ein mündlicher Meinungsaustausch für die Her­
beiführung der Einigung zweckmäßig, so kann 

ein solcher Meinungsaustausch in einer Kommis­
sion durchgeführt· werden, die aus Vertretern der 
zuständigen Behörden der Vertragstaaten besteht. 

(5) Der Ausdruck "zuständige 13ehörde" be­
deutet 

a) in österreich: der Bundesminister für 
Finanzen; 

'b) in der Schweiz: der Direktor der Eidge­
nössischen Steuerverwaltung oder sein be­
vollmächtigter Vertreter. 

Artikel:11 

(1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuer­
lichen Vorrechte, die den Angehörigen einer 
diplomatischen oder konsularischen Vertretung 
oder ihnen nahestehenden Personen nach den 
allgemeinen, Regeln des Völkerrechts oder auf 
Grund besonderer Vereinbarungen gewährt wer­
den. 

(2) Soweit Vermögen wegen der einer Person 
nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
oder auf Grund besonderer zwischenstaatlicher 
Verträge zustehenden diplomatischen oder kon­
sularischen Vorrechte im Eptpfangsstaat nicht be­
steuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem 
Entsendestaat zu. 

Artikel 12 

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt 
das Abkommen zwischen der Republik öster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen sowie der Erbschaftsteuern vom 
12. November 1953 außer Kraft, soweit es durch 
das Abkommen zwischen der Republik öster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen vom 30. Januar 1974 nicht, 
bereits außer Kraft getreten ist. Seine nach 
Satz 1 aufgehobenen Bestimmungen finden aber 
auf Nachlässe von Personen Anwendung"die vor 
dem 1. Januar 1975 verstorben sind. 

Artikel 13 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie 
möglich in Bern ausgetauscht werden. 

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine 
Bestimmungen finden auf Nachlässe von Personen 
Anwendung, die nach dem 31. Dezember 1974 
sterben. 
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4 1 093 der Beilagen 

. Artikel 14 I Ablauf. des Kalenderjahres verstorben Sin,d, zu 
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es ?essen Ende das Abkommen gekündigt w~~. 

nicht 'von einem der Vertragstaaten gekündigt 1st. - " , .... 
wird. Jeder Vertragstaat kann das Abkommen Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig 
auf diplomatischem Weg' schriftlich unter Ein- Bevollmächtigten dieses Abkommen untetzeich­
haltung einer Frist von mindestens sechs Mona- net und mit Siegeln versehen. 
ten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In 
diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr auf Geschehen zu Wien, am 30. Januar 1974, 
Nachlässe von Personen Anwendung, die nach in zweifacher Ursch~ift. 

Für die Republik österreich: Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Dr. Alfred Twaroch Dr. O. Rossetti 
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Erläuterungen 

r. Allgemeiner Teil 

Bei dem vorliegenden Abkommen handelt es 
sich um einen gesetz ändernden Staatsvertrag, der 

. weder verfassungsändernden noch verfassungs­
ergänzenden Charakter hat. Für die Erfüllung 
des Staatsvertrages ist die Erlassung eines Gesetzes 
nicht erforderlich. . 

Im Verhältnis. zur Schweiz steht derzeit das 
Abkommen vom 12. November 1953, BGBl. 
Nr. 251/1954, zur Vermeidung der Doppel­
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie der Erb­
schaftssteuern in Geltung. Anläßlich der öster­
reichisch-schweizerischen Verhandlungen über 
eine Revision des für den Bereich der Einkom­
mensteuern und Vermögensteuern maßgebenden 
Teiles dieses Abkommens wurde Einvernehmen 
darüber erzielt, auch die erbschaftssteuerlichen 
BestimmuQgen der mittlerweile auf dem Gebiet· 
des zwischenstaatlichen Steuerrechts eingetretenen 
Weiterentwicklung anzupassen und je ein geson­
dertes Abkommen mit einem Anwendungsbereich 
lediglich für die Steuern vom Einkommen und 
Vermögen einerseits und für die Erbschafts­
steuern andererseits abzuschließen. 

Das vorliegende Apkommen wurde am 30. Jän­
ner 1974 unterzeichnet. Es folgt in seinem Auf­
bau im wesentlichen dem vom Fiskalkomitee der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten 
Musterabkommen Zur Vermeidung der Doppel­
besteuerung der Nachlässe und Erbschaften. Die 
Doppelbesteuerung wird in beiden Staaten - wie 
bisher - nach der sogenannten "Befreiungs­
methode" beseitigt, das heißt, daß die einzelnen 
Besteuerungsobjekte jeweils einem der beiden 
V ertragstaaten zur ausschließlichen Besteuerung 
zugeteilt werden. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. 2: 

In sachlicher Hinsicht gilt das Abkommen für 
alle in beiden Vertragstaaten derzeit in Geltung 
stehenden oder künftig erhobenen Erbschafts­
steuern. 

Zu Art. 3: 

Diese Bestimmung enthält die Umschreibung 
des für die Auf teilung der Besteuerungsrechte 
maßgebenden Begriffes des Wohnsitzes. Analog 
wie bei den Doppelbesteuerungsabkommen auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen gilt in Fällen von Doppelwohn­
sitz jener Vertragstaat als Wohnsitzstaat, in dem 
sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen des 
Erblassers befunden hat. 

Zu Art. 4: 

Unbewegliches Nachlaßvermögen wird aus­
schließlich nur in jenem Vertragstaat besteuert, 
in dem es gelegen ist. Dies gilt auch, wenn es sich 
um Betriebsvermögen handelt. 

Zu Art. 5: 

Das Recht auf Besteuerung des nicht zum un­
beweglichen Vermögen gehörenden Vermögens, 
das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines 
Unternehmens -- darstellt, gibt der Artikel dem 
Vertragstaat, in dem die Betriebstätte liegt. 

Der Betriebstättenbegriff entspricht jenem des 
Doppelbesteuerungsabkommens auf dem Gebiet 
der Einkommens- und Vermögensbesteuerung. 

Zu Art. 6: 

Dieser Artikel gibt dem Staat, in dem sich der 
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des U nter­
nehme.ns befindet, das Recht zur Erhebung der 
N achlaß- und Erbschaftssteuern für Seeschiffe 
und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr 
und für die der Binnenschiffahrt dienenderi Schiffe 

Zu Art. 1: . sowie für Vermögen (außer unbeweglichem Ver-
Das Abkommen ist auf alle natürlichen und inögen), das dem Betrieb dieser Schiffe und Luft­

juristischen Personen anzuwenden, die Erbschaf- fahrzeuge dient. Unbewegliches Vermögen, das 
ten von Erblassern erhalten, die im Zeitpunkt dem Betrieb der Schiffe und Luftfahrzeuge dient, 
ihres Todes in 'einem der beiden oder in beiden kann nach Ar~. 4 in dem Staat besteuert werden, 
Vertragstaaten einen Wohnsitz hatten. in deern es liegt. 
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Zu Art. 7: 

Nach dieser allgemeinen Steuerzuteilungsregel 
wird Vermögen, das nicht unter die besonderen 
Zuteilungsregeln der Art. 4, 5 und 6 fällt, nur 
in jenem Vertragstaat besteuert, in dem der Erb­
lasser im Zeitpunkt des Todes seinen Wohnsitz 
im Sinn von Art. 3 hatte. 

Zu Art. 8: 

Für die Berücksichtigung der Nachlaßschulden 
wurde. die Methode der proportionalen Schulden­
aufteilung vorgesehen. 

Zu Art. 9: 

In diesem Artikel wird die Methode festgelegt, 
nach der die Doppelbesteuerung vermieden wird: 
Danach ist vorgesehen, daß jeder Vertra,gsstaat, 
in dem der Erblasser gemäß Art. 3 im Zeitpunkt 
seines Todes ,seinen Wohnsitz hatte (Wohnsitz­
staat), alle Nachlaßteile, für die nach den Art. 4, 
5 und 6 das Besteuerungsrecht dem anderen Ver,­
tragstaat zugeteilt ist, von seiner Besteuerung 
auszunehmen hat; dies allerdings unter dem Vor-

behalt, daß der Wohnsitzstaat die auszuscheiden­
den Nachlaßteile für die Berechnung des auf die 
übrigen Nachlaßteile entfallenden Steuersatzes 
ansetzen d;rf (Befreiungsmethode mit Progres­
sionsvorbehalt). 

Zu Art. 10: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die 
international üblichen Grundsätze über das in 
Streit- oder in Zweifelsfällen durchzuführende 
Verständigungsverfahren. 

Zu Art. 11: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen klar­
stellender Natur, über das Verhältnis des Doppel­
besteuerungsabkommenszu völkerrechtlich privi­
legierten Personen. 

Zu Art. 12, 13 und 14: 

Diese Bestimmungen betreffen den zeitlichen 
Anwendungsbereich des alten und des neuen 
Doppelbesteuerungsabkommens. 
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